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Regeste

Regeste Art. 48 Abs. 1 OG; Berufungsfähigkeit von Teilurteilen. Teilurteile sind
grundsätzlich nicht berufungsfähig. Ausnahmsweise ist jedoch auf Berufungen gegen
Urteile einzutreten, durch die einzelne Begehren, die zum Gegenstand eines besonderen
Prozesses hätten gemacht werden können und deren Beurteilung für den Entscheid über die
anderen Begehren präjudiziell ist, endgültig erledigt werden.

Regeste Art. 48 al. 1 OJ; possibilité d'exercer un recours en réforme contre des jugements
partiels. Le recours en réforme contre des jugements partiels est en principe irrecevable.
Exceptionnellement, cependant, il y a lieu d'entrer en matière sur des recours en réforme
contre des jugements statuant définitivement sur des conclusions qui auraient pu faire
l'objet d'un procès à part et dont le sort est préjudiciel pour celui des autres conclusions.

Regesto Art. 48 cpv. 1 OG; impugnabilità di sentenze parziali mediante ricorso per riforma.
Il ricorso per riforma contro sentenze parziali è, in linea di principio, inammissibile. È
tuttavia possibile entrare nel merito di ricorsi per riforma contro sentenze parziali che
statuiscano definitivamente su conclusioni che avrebbero potuto costituire l'oggetto di una
causa separata e la cui sorte sia determinante per quella delle altre conclusioni.

Erwägungen

E. 1
b) Nach Art. 48 Abs. 1 OG ist die Berufung in der Regel erst gegen Endentscheide zulässig.
Als Endentscheid gilt nach der Rechtsprechung nur ein Entscheid, durch den entweder über
den materiellen Anspruch geurteilt oder dessen Beurteilung aus einem Grund abgelehnt
wird, der es verbietet, dass der gleiche Anspruch zwischen den gleichen Parteien nochmals
geltend gemacht wird ( BGE 103 II 251 , 269, mit Hinweisen). Teilurteile, d.h. Urteile,
durch die nur über eines oder einzelne von mehreren in einem Prozess streitigen
Rechtsbegehren entschieden wird, sind grundsätzlich keine Endentscheide und können
daher nicht gesondert mit der Berufung ans Bundesgericht weitergezogen werden. Die
Berufung soll nur einmal und darum erst in dem Stadium des Prozesses ergriffen werden
können, in welchem die Streitsache dem Berufungsrichter in ihrem ganzen, an sich
berufungsfähigen Umfang unterbreitet werden kann ( BGE 100 II 429 , BGE 91 II 60 ). Von
diesem Grundsatz machte die Rechtsprechung ursprünglich nur insofern eine Ausnahme,
als sie die Berufung gegen Entscheide, die nur einen Teil der streitigen Begehren erledigen,
dann zuliess, wenn die nicht beurteilten Begehren von der kantonalen Instanz in einen
andern, selbständigen Prozess verwiesen worden waren ( BGE 100 II 429 , BGE 63 II 291
E. 2, BGE 62 II 216 , 227, BGE 61 II 49 , 271, BGE 60 II 361 ). In neuerer Zeit tritt das
Bundesgericht jedoch aus Gründen der Prozessökonomie namentlich in Erbstreitigkeiten
auch auf Berufungen gegen Urteile ein, durch die einzelne Begehren, die zum Gegenstand



eines besonderen Prozesses hätten gemacht werden können und deren Beurteilung für den
Entscheid BGE 104 II 285 S. 288 über die andern Begehren präjudiziell ist, endgültig
erledigt werden. So erachtete das Bundesgericht zum Beispiel in seinem Entscheid vom 11.
November 1965 in Sachen Kläusli gegen Kleinert und Mitbeteiligte die Berufung gegen ein
Urteil, das die in einem Erbteilungsprozess verlangte Zuweisung einer Liegenschaft zum
Ertragswert nach Art. 620 ZBG ablehnte, als zulässig (vgl. auch BGE 89 II 185 ff., 188:
Berufung gegen die Abweisung einer Widerklage auf Ungültigerklärung eines Erbvertrags;
Entscheid vom 14. November 1968 in Sachen Buck gegen Buck: Berufung gegen ein Urteil
über die in einem Erbteilungsprozess durch entsprechende Begehren aufgeworfene Frage,
ob die Liegenschaft des Erblassers einem Lose zuzuscheiden oder zu versteigern sei;
Entscheid vom 11. Juni 1970 in Sachen Steffen gegen Steffen: Berufung gegen ein Urteil,
das in einem Erbstreit das Begehren auf Ungültigerklärung einer letztwilligen Verfügung
vorweg behandelte und abwies; Entscheid vom 23. November 1972 in Sachen Häcki gegen
Häcki: Berufung gegen ein Urteil, das in einem Erbteilungsprozess vorerst die Frage der
Gültigkeit eines Vertrages im Sinne von Art. 636 ZGB behandelte). Im vorliegenden Fall
hat der Appellationshof nur über den Anspruch der Klägerin auf ungeteilte Zuweisung des
landwirtschaftlichen Gewerbes zum Ertragswert bzw. die entsprechenden Gegenanträge der
Beklagten befunden. Über die restlichen Klagebegehren (Feststellung des Nachlasses und
Durchführung der Teilung unter Berücksichtigung des Ertrags- bzw. Verkehrswertes der
Liegenschaften, der Vorempfänge, der Lidlöhne usw.) hat er noch nicht entschieden. Es
liegt somit ein Teilurteil vor, das einen Anspruch, der für sich allein hätte eingeklagt
werden können und dessen Beurteilung für die Behandlung der übrigen Begehren
präjudiziell ist, in für das kantonale Verfahren endgültiger Weise materiell erledigt. Gegen
ein solches Urteil ist die Berufung nach der angeführten neuern Rechtsprechung zulässig.
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